
 
 

 

 

 
Bern, 24. Mai 2023 
 
 
Adressat/in: 
die politischen Parteien 
die Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete 
die Dachverbände der Wirtschaft 
die interessierten Kreise 
 
 
Änderung des Krankenversicherungsaufsichtsgesetzes (KVAG) 
Teilnahme der Kantone am Prämiengenehmigungsverfahren, Ausgleich von zu 
hohen Prämieneinnahmen 
Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Bundesrat hat am 24. Mai 2023 das EDI beauftragt, bei den Kantonen, den politi-
schen Parteien, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Gemeinden, Städte 
und Berggebiete, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Wirtschaft und 
den interessierten Kreisen zur Änderung des Krankenversicherungsaufsichtsgeset-
zes ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. 
 
Die Vernehmlassungsfrist dauert bis 14. September 2023. 
 
Der Entwurf sieht zum einen vor, die Rolle der Kantone im Prämiengenehmigungs-
verfahren zu stärken. Die Kantone werden alle Informationen und Unterlagen erhal-
ten, die sie benötigen, um sich zu den für ihren Kanton vorgesehenen Kostenschät-
zungen und Prämieneingaben zu äussern. Andererseits wird der Ausgleich von zu 
hohen Prämieneinnahmen dahingehend geändert, dass der Rückvergütungsbetrag 
an die Kantone ausbezahlt wird, wenn die Prämie der Versicherten vollständig durch 
die Prämienverbilligung gedeckt ist. 
 
Wir laden Sie ein, zur oben erwähnten Verordnung und zum Kommentar Stellung zu 
nehmen. Das Vernehmlassungsverfahren wird elektronisch durchgeführt. 
 
Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden über die Internetadresse: 
Vernehmlassungen laufend (admin.ch). 
 
  

Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

https://www.fedlex.admin.ch/de/consultation-procedures/ongoing
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Wir sind bestrebt, die Dokumente im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes 
(BehiG; SR 151.3) barrierefrei zu publizieren. Wir ersuchen Sie daher, Ihre Stellung-
nahmen, wenn möglich, elektronisch (bitte nebst einer PDF-Version auch eine 
Word-Version) innert der Vernehmlassungsfrist an folgende Email-Adresse zu sen-
den:  
 
- aufsicht-krankenversicherung@bag.admin.ch 
- gever@bag.admin.ch 
 
 
Für Rückfragen und allfällige Informationen steht Ihnen Herr Michel Angéloz (Tel. 
058 464 07 44; michel.angeloz@bag.admin.ch) gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse  
 

 
 
Alain Berset 
Bundespräsident 
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